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1) Kreditverträge, die entweder durch eine Hypothek oder eine vergleichbare Sicherheit für   
 unbewegliches Vermögen oder durch ein Recht an unbeweglichem Vermögen gesichert sind;

2) Kreditverträge, die für den Erwerb oder die Erhaltung von Eigentumsrechten an einem   
	 Grundstück	oder	einem	bestehenden	oder	geplanten	Gebäude	bestimmt	sind;

3) Kreditverträge, bei denen der Gesamtkreditbetrag weniger als 200 Euro oder mehr als 75.000  
 Euro beträgt;

4) Miet- oder Leasingverträge, bei denen weder in dem Vertrag selbst noch in einem gesonderten  
	 Vertrag	eine	Verpflichtung	zum	Erwerb	des	Miet-	bzw.	Leasinggegenstands	vorgesehen	ist;	von		
	 einer	solchen	Verpflichtung	ist	auszugehen,	wenn	der	Kreditgeber	darüber	einseitig	entscheidet;

5) Kreditverträge	in	Form	von	Überziehungsmöglichkeiten,	bei	denen	der	Kredit	binnen	eines		 	
	 Monats	zurückzuzahlen	ist;

6) zins-	und	gebührenfreie	Kreditverträge	und	Kreditverträge,	nach	denen	der	Kredit	binnen	drei		
	 Monaten	zurückzuzahlen	ist	und	bei	denen	nur	geringe	Kosten	anfallen;

7) Verträge	über	Kredite,	die	Arbeitnehmern	vom	Arbeitgeber	als	Nebenleistung	zinsfrei	oder	zu		
	 einem	niedrigeren	effektiven	Jahreszins	als	dem	marktüblichen	gewährt	werden	und	die	nicht		
	 der	breiten	Öffentlichkeit	angeboten	werden;

8) 

 

 
9) Kreditverträge,	die	Ergebnis	eines	Vergleichs	vor	einem	Richter	oder	einer	anderen	gesetzlich			
 befugten Stelle sind;

10) Kreditverträge,	die	die	unentgeltliche	Stundung	einer	bestehenden	Forderung	zum	Gegenstand		
  haben;
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Verträge, bei denen die Vorschriften für 
Verbraucherkreditverträge nicht gelten

Kreditverträge,	die	mit	einer	Wertpapierfirma	im	Sinne	von	Artikel	4	Absatz	(1)	der	Richtlinie	
2004/39/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	21.	April	2004	über	Märkte	für	
Finanzinstrumente	oder	mit	Kreditinstituten	im	Sinne	von	Artikel	4	der	Richtlinie	2006/48/EG	
geschlossen	werden	und	die	es	einem	Anleger	erlauben	sollen,	ein	Geschäft	zu	tätigen,	das	eines	
oder	mehrere	der	in	Anhang	I	Abschnitt	C	der	Richtlinie	2004/39/EG	genannten	Instrumente	
betrifft,	wenn	die	Wertpapierfirma	oder	das	Kreditinstitut,	die/das	den	Kredit	gewährt,	an	
diesem	Geschäft	beteiligt	ist;
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11) Kreditverträge,	nach	deren	Abschluss	der	Verbraucher	zur	Hinterlegung	eines	Gegenstands		 	
	 	 als	Sicherheit	beim	Kreditgeber	verpflichtet	ist	und	bei	denen	sich	die	Haftung	des	Verbrauchers		
	 	 ausschließlich	auf	diesen	Pfandgegenstand	beschränkt;

12) Kreditverträge,	die	Darlehen	zum	Gegenstand	haben,	die	einem	begrenzten	Kundenkreis		 	
	 	 im	Rahmen	gesetzlicher	Bestimmungen	im	Gemeinwohlinteresse	gewährt	werden,	sei	es	zu			
	 	 einem	niedrigeren	als	dem	marktüblichen	Zinssatz	oder	zinslos	oder	zu	anderen,	für	den		 	
	 	 Verbraucher	günstigeren	als	den	marktüblichen	Bedingungen	und	zu	Zinssätzen,	die	nicht	über		
	 	 den	marktüblichen	Zinssätzen	liegen.


